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öffentlich 
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Betreff: 
Umflutplanung im Bereich der Füchtelner Mühle; 
 
 
 
Beratungsfolge: 
18.10.2005 Bau- und Umweltausschuss 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bau- und Umweltausschuss beschließt die Planentwurfsunterlagen für die Schaffung eines 
Umflutgerinnes im 1. Bauabschnitt des Steverauenkonzeptes im Bereich der Füchtelner Mühle und 
beauftragt die Verwaltung, auf dieser Grundlage den Antrag auf Erteilung des 
Planfeststellungsbeschlusses gem. § 31 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zu stellen. 
 
Begründung: 
Eine Zielsetzung des städtischen Steverauenkonzeptes ist es, im ersten Bauabschnitt im Bereich 
der Füchtelner Mühle ein Umgehungsgerinne zu realisieren. Damit soll die ökologische 
Durchgängigkeit der Stever in diesem Bereich wiederhergestellt werden. Auch soll diese Maßnahme 
dem Hochwasserschutz dienen.  
 
In der Angelegenheit hat der Kreis Coesfeld am 16.04.2002 einen Scopingtermin  mit den zu 
beteiligenden Trägern öffentlicher Belange durchgeführt, um den Untersuchungsumfang der 
Wirkungen der Maßnahme abzustimmen. Hiernach war es erforderlich, neben der technischen 
Entwurfsplanung die Umweltbelange in einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung abzuarbeiten. 
Dabei sind insbesondere der biologische Zustand der Stever, der potentiell natürlichen Fischfauna, 
die Auswirkungen auf den Betrieb der Wasserkraftanlage im Zusammenhang mit der erforderlichen 
Mindestwasserführung,  auf die Gewässerqualität, die Erosionsstabilität des Untergrundes, auf 
siedlungswasserwirtschaftliche Planungen der Stadt und auch auf Veränderungen der 
Grundwasserstände zu untersuchen. 
 
Die jetzt vorliegenden detaillierten Planungsunterlagen sind Grundlage für das beim Kreis Coesfeld 
durchzuführende Planfeststellungsverfahren. Die Planungen werden in der Sitzung durch das 
Umweltinstitut Höxter als beauftragtes Planungsbüro vorgestellt. 
 
 
   

   
Beigeordneter  Bürgermeister 

 


